
A n f r a. g e der Landtagsabr;eordneten :C:z.• o H i r n s c h a 1 1, 

Komm„Rat Krenn und Dkfm.Baucr ari c en Herrn .A.mtsfüb..renden Stadtra-li 
der Geschäftsgruppe II, Hans Mayr, betr effand Auslegung und No­
vellierung des Wi ener .An.kü.ndi 6"'l.me;aabgabegesetzesa 

Mit der Novelle vom 22 .6.1962 wurde dem§ 2 des Wiener .Ankünd.ie;ungs­
abgabegesetzes ein Abs. ·5 angefügt, wonach alle fremden An}::ü.ndigun­

gen durch den Rundfunk, die von Studios im. Gebiet der Stadt Wien 
ihren Ausgang nehmen, abgabepflichtige, öf fent l iche J .. .n.kv.ndigungen 
sindo 

Diese Bestimmung wurde unlängst herangezogendelfil dem öste:r.l:-aichischen 
Fernsehen für die Besprechung von Büchern in/Kultu.rsena.1.rr ... g{'m 11 Welt 

des Buches " und " Euchtip der Woche " An..kündigungsabgaben vorüu­
schreiben, da bei diesen ß9ndungen die uie Bücher herausgebenden 
Verlage genannt wurden. Da diese .A.nld.indigu.1.--igen in keinerWeise Werbe­
sendungen sind, beabsichtigt der ORF nunmehr, _die Hen.n.ung der Verlage 
zu unterlassen, um dadurch der Anki.indigungsabgabe zu entgeheno Die 
Nennung des Verlagsnamen~ stellt jedoch ei ~e hierzulande geübte 
Gepflogenheit einer Buchkritik dar und i st auch bei Zitaten- und 
~'uellenangaben üblich und wünschenswert . Darüberhinaus besteht über 
den kumturellen und- volksbildnerischen Wert der erwähnten Sendungen 
wohl kein Zweifel. 

Da eine Besteuerung v-on Ku~tursendungen. auf Grund der Gesetzeslage 
offenbar mö glich ist und in der Folge eine noch weiter6ehende Be­
steuerung von Kulturbeiträgen und Kul turkritiken in allen Medien. 
befürchtet werden m~ß, stellen die gefertigten Abgeordneten an de~ 
für die Geschäftsgruppe II zuständigen lie::rrn 1..mtsführenden Stadtrat 
Herrn Hans Ma.yr g-eJJ.äß § 17 der Geschäftsordni.!ng des Landtages für 

Wien nachfolgende 

A n f x· R g e : 

Sind Sie bereit, eine 'Überprüfung der Gesetzeslage nach dem Wiener 
Ankündigungsabgabegesetz zu veranlassen, damit eine Besteuerung von 
Kultursendungen, Kulturbeiträgen und Kultvxk~itiken unterbleibt und 
für (a.eii Fall , a.aß auf Grund der g e l tender.L Rechtslage in der Praxis 

eine s,blche Besteuerung nicht ve.rmeidbar wäre, eine entsp:ceche:!ld~ 

Gefe;iesnvoellierung in die Wege zu leiten? 
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